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RS OGH 1986/12/17 8Ob651/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1986

Norm

ABGB §879 BIIb

ABGB §1336 C

Rechtssatz

Wird das einem Vertragspartner eingeräumte Rücktrittsrecht von Umständen abhängig gemacht, die die

Erfüllungsbereitschaft und -fähigkeit des anderen Geschäftspartners ernstlich gefährdet (hier: Eintritt der Insolvenz),

so kann von einer Ungleichgewichtslage, die zur Sittenwidrigkeit der Konventionsstrafvereinbarung führen könnte,

keine Rede sein.
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